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Deutschland im XIII. Jahrhundert

Auge der Kirchenherren in Rom nicht entgehen, daß in Wirklichkeit
die die Juden betreffenden Kirchenregeln in Deutschland stark ver¬

nachlässigt wurden und daß die Schuld hierfür auch viele Bischöfe
traf. So richtete Papst Gregor IX., der Förderer der Inquisition
und der Inspirator der Talmudverbrennung in Frankreich, im Jahre
12 33 an die deutsche Geistlichkeit ein Sendschreiben, in dem er mit
Vorwürfen wegen der den Juden in Deutschland in Mißachtung der
Beschlüsse der Kirchenkonzile zuteil gewordenen Freiheiten nicht
sparte. „Voll Betrübnis und Scham“ hebt der Papst die folgenden
„unerhörten“ Tatsachen hervor: die deutschen Juden seien im Besitze
von christlichen Sklaven, die sie zu ihrem Glauben verleiteten, und
zugleich gebe es auch Freie, die aus eigenem Antrieb „judaisieren“;
zuweilen seien die „Lästerer Christi“ als Amtspersonen mit Macht¬
befugnissen gegenüber Christen ausgestattet; christliche Ammen und
Mägde seien in jüdischen Häusern angestellt, wo Dinge vor sich gin¬
gen, über die man „ohne Abscheu und Schrecken“ nicht zu sprechen
vermöge; in manchen deutschen Gebieten seien die Juden überdies
auch ihrer Tracht nach von Christen nicht zu unterscheiden, was mit¬
unter zu einer verdammungswürdigen Vermischung führe. So ver¬

langt denn der Papst von der Geistlichkeit aller deutschen Eparchieen,
daß sie der flagranten Verletzung der Kirchenregeln entgegentrete und
insonderheit religiöse Disputationen zwischen Juden und christlichen
Laien untersage, da das Gemüt des einfältigen Mannes sich gar leicht
in den Netzen des Judentums verstricken könnte. Zur Bändigung der
jüdischen Frechheit sei es ratsam, den Beistand der weltlichen Gewalt
anzurufen (auxilio brachii saecularis), die sich vergehenden Christen
aber durch die „Kirchenzensur“ zu bestrafen. Dem Papste sekundier¬
ten die örtlichen Kirchenkonzile. Schon im Jahre 1227 untersagte
das bischöfliche Konzil in Trier den Christen, mit Juden zu disputie¬
ren, sich von ihnen in Krankheitsfällen behandeln zu lassen sowie
„Kawertschen“ („caorsini“, italienische Wucherer) und Juden Geld
anzuvertrauen, um sich durch ihre Vermittlung einen Zinsgewinn zu
sichern. In demselben Jahre, in dem das zornsprühende Sendschreiben
Gregors IX. an die Geistlichkeit ergangen war, beschloß das Provin¬
zialkonzil zu Mainz, über alle bei Juden Dienst tuenden Christen den
Bannfluch zu verhängen. Allerdings wurden all diese Beschlüsse zu¬

meist nur wenig beachtet. Die Bischöfe, die die jüdischen Gemeinden
unmittelbar bevormundeten, setzten nur selten die für beide Teile so
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